
629 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates XVII. GP 

Bericht 

des Ausschusses für Land- und Forstwirtschaft 

über die Regierungsvorlage (599 der Beila­
gen): Bundesgesetz, mit dem das Marktord­
nungsgesetz 1985 geändert wird (Marktord-

nungsgesetz-Novel1e 1988) 

Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf soll 
zunächst die Geltungsdauer des Marktordnungsge­
setzes 1985 um vier Jahre verlängert werden. Für 
die gegenständliche Novellierung des Marktord­
nungsgesetzes sind folgende Grundüberlegungen 
bestimmend: 

Ausbau der Wettbewerbsfähigkeit bei Produk­
tion, Be- und Verarbeitung sowie Distribution, 
um vor allem die internationale Konkurrenzfä­
higkeit zu verbessern. Diesem Ziel soll auch die 
Umstellung des Preissystems von amtlich gere­
gelten Preisen auf Richtpreise dienen. 
Konsequente Umsetzung der Budgetstabilisie­
rung durch entsprechende Reformschritte im 
Getreide- und Milchbereich. 
Die Erhaltung einer weitestgehenden Preis­
und Absatzsicherheit für Erzeuger von Milch 
und Getreide. 
Das Kostene und Preisniveau soll sich zumin­
dest nicht weiter von "dem der EG entfernen. 
Im Interesse der Konsumenten eine weitere 
Verbesserung des Qualitätsniveaus und Preis­
senkungen als Folge der Rationalisierungsbe­
mühungen. .--' 
Abbau bürokratischer Regelungen, Verlagerung 
von Produktions- und Investitionsentscheidun­
gen zu den Bearbeitungs- und Verarbeitungsbe­
trieben der Milchwirtschaft. 
Schaffung von mehr Beweglichkeit im Richt­
mengensystem zur weiteren Strukturverbesse­
rung. 
Abbau der Kosten der Getreideexporte durch 
weitere Produktionsumstellung, Begrenzung in 
der Getreideproduktion und Kosteneinsparung 
bei Handel und Lagerung. 

Der Entwurf beinhaltet eine Entbürokratisierung 
im Abschnitt Ades Marktordnungsgesetzes (Abbau 

der Lenkungsmöglichkeiten durch den Milchwirt­
schaftsfonds, Neugestaltung des Ausgleichsystems 
ab 1. Jänner 1990). Die positiven Erfahrungen mit 
der freiwilligen Lieferrücknahme lassen es geboten 
erscheinen, diese Aktion im Milchbereich fortzuset­
zen. Nach Auslaufen der 2. Rückkaufaktion von 
Einzelrichtmengen soll die Handelbarkeit neu und 
unbürokratischer geregelt werden (direkter Handel 
von Einzelrichtmengen zwischen den Landwirten). 

Weiter soll durch Abbau eines Kollegialorgans 
der Fonds (Verwaltungskommissionen) der Ver­
waltungsaufwand gesenkt werden. Bezüglich der 
Ökologieflächen wird die Finanzierung ab dem 
Kalenderjahr 1989 durch Aufnahme eines entspre­
chenden Finanzierungsschlüssels sichergestellt. 

'Im Getreidebereich ist der Wegfall des soge­
nannten "Brotmehlausgleiches" wesentlich. Nun­
mehr ist nur noch ein Transportausgleich vorgese­
hen.Im Zuge der Entbürokratisierung können ins­
besondere die Regelungsmöglichkeit von Ausmah­
lungssätzen, Bestimmungen über die Fremdvermah­
lung und über die Gewährung von sogenannten 
"Mahlprämien" sowie der Mühlenbeitrag entfallen. 
Die Beitragssätze für den Verwertungsbeitrag wur­
den entsprechend adaptiert. 

W eiter wurden sprachliche Anpassungen, insbe­
sondere an die durch die Zollgesetz-Novelle 1987 
geänderten Begriffe, vorgenommen. 

Im Hinblick auf die in Art. I der vorliegenden 
Novelle zum Marktordnungsgesetz 1985 enthal­
tene notwendige ergänzende Kompetenzübertra­
gung auf den Bund wird auf das im Bundesrat 
erforderliche besondere Präsenz- und Zustim­
mungserfordernis nach Art. 44 Abs. 2 B-VG ver­
wIesen. 

Der Ausschuß für Land- und Forstwirtschaft hat 
die gegenständliche Regierungsvorlage in seiner 
Sitzung am 26. Mai 1988 in Verhandlung genom­
men. Nach den Ausführungen des Berichterstatters 
und einer kurzen Debatte wurde beschlossen, zur 
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2 629 der Beilagen 

Vorbehandlung der Regierungsvorlage sowie der 
übrigen agrarischen Wirtschaftsgesetze einen 
Unterausschuß einzusetzen. Diesem Unterausschuß 
gehörten seitenS des Klubs der Sozialistischen 
Abgeordneten und Bundesräte die Abgeordneten 
Neu wir t h, Pe c k, P fe i fe r (Obmannstell­
vertreter), We i n b erg e rund Wo I f Helmut, 
seitens des Parlamentsklubs der Österreichischen 
Volkspartei die Abgeordneten Ing. Der f I e r 
(Obmann), Gur t n e r, S c h war zen b erg e r, 
S c h war z böe k, Ingrid T ich y - S ehr e der, 
seitens des Klubs der Freiheitlichen Partei Öster­
reichs der Abgeordnete Hin t e r m a y e r 
(Schriftführer) und seitens des Grünen Klubs der 
Abgeordnete W abi an. 

Außer seiner konstituierenden Sitzung hat dieser 
Unterausschuß am 31. Mai 1988 eine halbtägige 
Sitzung, in der die Generaldebatte unter Beizie­
hung von Experten durchgeführt wurde, und eine 
halbtägige Sitzung am 6. Juni 1988, in der es zur 
Spezialdebatte kam und Abänderungsvorschläge 
eingebracht wurden, über die jedoch kein Einver­
nehmen hergestellt werden konnte, abgehalten. 

Der Ausschuß für Land- und Forstwirtschaft hat 
in seiner Sitzung am 7. Juni 1988 den Bericht des 
Unterausschußobmannes Abgeordneten Ing. 
Der f I e r, der über den Gang der gesamten 
Unterausschußberatungen mit dem Bemerken 
berichtete, daß über die Vorlage kein Einverneh­
men erzielt werden konnte, entgegengenommen. 
Hierauf wurde die Vorlage erneut in Verhandlung 
genommen. 

In der daran anschließenden Debatte, bei der die 
Abgeordneten P f ei f e r, Sc h war zen b e r­
ger, Hintermayer, Peck, Wabl, 
S c h war z böe k, Hub e r, Helmut Wolf, 
W ein b erg e r, Kir c hk n 0 p f, Otto Keil e r, 
N e.u wir t h, Dipl.-Ing. Kai s e r, Dipl.-Ing. 
Gas s e r, Ing. Sc hin dei b ach e r und der 
Ausschußobmann Abgeordneter lng. Der f I e r 
sowie der Bundesminister für Land- und Forstwirt­
schaft Dipl.-Ing. R i e g I e r das WOrt ergriffen, 
wurden von dem Abgeordneten Hin t e r m a y e r 
Abänderungsanträge betreffend Art. II Z 1 und 2 

Leikam 

Berichterstatter 

(§ 5 Abs. 1 Z 1 und 2 und Entfall des Abs. 6 im § 5), 
Entfall. der Z3, Z6 (§11 Abs.3), ZlO (§14 
Abs. 4), Z 59 (§ 59 Abs. 1 und 2), Z 65 (§ 63) einge­
bracht. 

Weiters brachten die Abgeordneten P f e i fe r 
. und lng. D e rf I e r Abänderungsanträge betref­

fend Art. II Z 4 (§ 8 Abs. 3), Z 14 (§ 16 Abs. 1 und 
2), Z 33 (§ 33 Abs. 3), Z 34 (§ 34), Einfügung einer 
Z 34 a (Entfall des § 35), Z 42 (§ 43), Z 70 (§ 70 
Z 2), Z 79 (§ 73 Abs. 10 und 11), Z 83 (§ 75 Abs. 6), 
Z 84 (§ 75 a Abs. 1, 6 und 7), Art. V Abs.3 und 
Abs. 6, Anfügung eines Abs. 8 an Art. V, Art. X 
Abs.4 ein. 

Außerdem brachte der Abgeordnete W abi 
Abänderungsanträge betreffend Art. II Z 2 (§ 5 
Abs. 1 und 2 Z 2), Einfügung von § 13 Abs. 1, § 15 
Abs. 4 sowie § 16, Einfügung des § 53 e Abs. 1 Z 33 
(§ 63 Abs. 1), Z 47 (§ 75 Abs.5), Einfügung des 
§ 77 Abs. 1 ein~ 

Bei der Abstimmung wurde die Regierungsvor­
lage unter Berücksichtigung der Abänderungsan­
träge der Abgeordneten P f e i fe rund Ing. 
Der f I e r mit Stimmenmehrheit angenommen. 

Die Abänderungsanträge der Abgeordneten 
Hin te r m a y e rund W abi fanden nicht die 
erforderliche Mehrheit des Ausschusses. 

Ein Entwurf eines Entschließungsantrages des 
Abgeordneten W abi fand keine Zustimmung im 
Ausschuß. 

Der Ausschuß nahm die Erklärung des Bundes­
ministers für Land- und Forstwirtschaft zustim­
mend zur Kenntnis, wonach eine Umstellung der 
Bezahlung bei Milch, auf Inhaltsstoffe (Fett und 
Eiweiß), angestrebt wird. 

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der Aus­
schuß für Land- und Forstwirtschaft den 
An t rag, der Nationalrat wolle dem von der Bun­
desregierung vorgelegten Gesetzentwurf (599 der 
Beilagen) samt den an g e s chi 0 s sen e n 
A b ä n der u n gen die verfassungsmäßige 
Zustimmung erteilen. 

Wien, 19880607 

Ing. Derfler 

Obmann 

J. 
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·629 der Beilagen 3 

Abänderungen 
zum Gesetzentwurf in 599 der Beilagen 

1. In Art. 11 hat der unter Z 4 angeführte § 8 
Abs. 3 zu lauten: 

,,(3) Der Beitrag gemäß Abs. 1 ist an den Fonds 
zu entrichten. Seine Höhe beträgt für Vollmilch 
1,2 vH des jeweiligen Richtpreises für das Kilo­
gramm Milch, berechnet unter Zugrundelegung 
der höchsten Qualitätsstufe und eines Fettgehaltes 
von 3,8%. Der rechnerisch ermittelte Betrag ist auf 
Zehntel Groschen auf- oder abzurunden. Für 
Rahm gilt § 4 Abs. 3 sinngemäß." 

2. In Art. 11 hat die Z 14 zu lauten: 

14. § 16 Abs. 1 und 2 lautet: 

,,(1) Milcherzeuger dürfen 
1. aus ihrem Betrieb stammende Milch mit 

einem Fettgehalt von weniger als 8% an ihrer 
Betriebsstätte und 

2. Milch mit einem Fettgehalt von 8% und mehr 
sowie herkömmlicherweise von Landwirten 
hergestellte Erzeugnisse aus Milch, soweit 
diese Waren aus dem eigenen Betrieb stam­
men, an ihrer Betriebsstätte sowie bei V eran­
staltungen traditioneller Art (sogenannte 
"Bauernmärkte") 

unmittelbar an Verbraucher abgeben, wenn der 
Fonds eine entsprechende Bewilligung erteilt hat. 
Unter Veranstaltungen traditioneller Art (soge­
nannte "Bauernmärkte") sind öffentlich zugängli­
che Veranstaltungen zu verstehen, bei denen meh­
rere Landwirte Waren aus dem eigenen Betrieb zur 
unmittelbaren Abgabe an Verbraucher anbieten. 

(2) Der Fonds hat eine Bewilligung gemäß Abs. 1 
zu erteilen, wenn dies entweder zur ordnungsge­
mäßen Versorgung der Bevölkerung erforderlich 
ist oder es sich um die unmittelbare Abgabe von 
Milch und Erzeugnissen aus Milch auf Almen (§ 71 
Abs.3 und 4) oder die unmittelbare Abgabe von 
den in Abs. 1 Z 2 genannten Waren auf Veranstal­
tungen traditioneller Art handelt. Weiter hat der 
Fonds' eine Bewilligung gemäß Abs. 1 zu erteilen, 
wenn es sich um eine unmittelbare Abgabe von 
Milch und Erzeugnissen aus Milch im Rahmen 

eines sogenannten "biologischen Landbaues" han­
delt, der Milcherzeuger einer vom Bundesminister 
für Land- und Forstwirtschaft anerkannten Organi­
sation im Bereich des "biologischen Landbaues" 
angehört und die Milch und Erzeugnisse aus Milch 
nach den Richtlinien dieser Organisation erzeugt 
werden." 

3. In Art. 11 hat der unter Z 33 angeführte § 33 
Abs.3 zu lauten: 

,,(3) Der Fonds hat die Transportausgleichsbei­
träge in der Weise zu verwenden, daß Transport­
kostenvergütungen für die nach den Grundsätzen 
der Wirtschaftlichkeit, Zweckmäßigkeit und Spar­
samkeit ermittelten Transportkosten gewährt wer­
den. 'Die näheren Regelungen über die Verwen­
dung der Transportausgleichsbeiträge, insbeson­
dere hinsichtlich der Gewährung von Transportko­
stenvergütungen der Höhe nach, hat der Fonds mit 
Verordnung zu treffen." 

4. In Art. II hat die Z 34 zu lauten: 

34. § 34 lautet: 

,,§ 34. (1) Zum Ausgleich der Preisunterschiede 
zwischen Qualitätsweizen der Ernte 1987 und 
jenem der Ernte 1988 ist von den Inhabern von 
Mühlen (Beitragsschuldner) an den Fonds ein Aus­
gleichsbeitrag . in Höhe von 25 Groschen je Kilo­
gramm Handelsvermahlung für den in der Zeit 
vom 1. Juli 1988 bis 30. Juni 1989 vermahlenen 
Weizen zu entrichten. Die Beitragsschuld entsteht 
im Zeitpunkt der Handelsvermahlung von Weizen. 

(2) Hinsichtlich der Erhebung dieses Ausgleichs­
beitrages gilt § 33 Abs. 1 sinngemäß. 

(3) Die näheren Regelungen über die Verwen­
dung der Ausgleichsbeiträge hat der Fonds mit 
Verordnung festzulegen." 

5. In Art. II ist nach Z 34 folgende Z 34 a einzu­
fügen: 

,,34 a. § 35 entfällt." 
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4 629 der Beilagen 

6. In Art. II hat die Z 42 zu lauten: 

42. § 43 lautet: 

"S 43. Um eine ausreichende und gleichmäßige 
Versorgung mit den im § 26 genannten Waren 
sowie mit Körnererbsen und Pferdebohnen für Fut­
terzwecke für das gesamte Bundesgebiet während 
des ganzen Jahres zu gewährleisten, können für 
diese Waren unter Bedachtnahme auf § 28 Abs.4 
durch Verordnung des Fonds jene Betriebe, die 
diese Waren aufkaufen, verarbeiten oder weiterver­
äußern, verpflichtet werden, 

1. zur Kennzeichnung der allfälligen ausländi­
schen Herkunft, 

2. zur Führung bestimmter Aufzeichnungen 
über die Lager- und Vorratshaltung und ihre 
Umsätze sowie zur Erstattung von Meldun­
gen über die genannten Vorgänge, wobei die 
vorn Fonds aufzulegenden Formblätter gegen 
Ersatz der Druck- und Versandkosten bezo­
gen werden können, 

3. zur Gewährung der Einsichtnahme in die 
nach Z 2 vorgeschriebenen Aufzeichnungen 
und sonstigen Unterlagen über die Lager- und 
Vorratshaltung sowie die Umsätze und 

4. zur Ermöglichung der Überprüfung der Rich­
tigkeit der nach Z 2 vorgeschriebenen Auf­
zeichnungen durch Einsichtnahme in die 
Lager- und Vorratseinrichtungen." 

7. In Art. 11 hat der unter Z 70 angeführte § 70 
Z 2 zu lauten: 

,,2. welcher einer Milchmenge entspricht, die den 
Inlandsabsatz um weitere 0 bis 6% übersteigt, 
und welcher weiter zur Bedeckung der Prä­
mienvorauszahlung und Gewährung der Lie­
ferrücknahmeprämie (§ 73 Abs. 10 und 11) 
erforderlich ist, durch Mittel aus dem allge­
meinen Absatzförderungsbeitrag (§ 71 
Abs. 1), sofern nicht § 77 Abs. 1 vorletzter 
und letzter Satz zur Anwendung kommtj" 

8. In Art. 11 hat der unter Z 79 angeführte § 73 
Abs. 10 und 11 zu lauten: 

,,(10)' Für jedes Wirtschaftsjahr, in dem Liefer­
rücknahmebetriebe an der freiwilligen Lieferrück­
nahme teilnehmen, sind monatliche Prämienvoraus­
zahlungen auf die Lieferrücknahmeprämie von den 
Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetrieben an die 
an der freiwilligen Lieferrücknahme teilnehmenden 
Milcherzeuger zu leisten, mit denen der Bearbei­
tungs- und Verarbeitungsbetrieb für den jeweiligen 
Monat eine Abrechnung für die vorn Lieferrück­
nahmebetrieb übernommene Milch und Erzeug­
nisse aus Milch vornimmt. Das Ausmaß der Prä­
mienvorauszahlung bemißt sich nach der im Antrag 
vom Milcherzeuger erklärten ,Bereitschaft zur Lie­
ferrücknahme gegenüber der Ausgangsmenge. Der 
Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft hat 
nach Anhörung der Präsidentenkonferenz der 
Landwirtschaftskammern Österreichs im Einver-

nehmen mit dem Bundesminister für Finanzen bis 
31. Mai für das am folgenden 1. Juli beginnende 
Wirtschaftsjahr durch Verordnung die Prämienvor­
auszahlungen für die einzelnen Prämienstufen der 
erklärten Lieferrücknahmemengen in einer solchen 
Höhe festzusetzen, daß unter Berücksichtigung der 
Markterfordernisse im Inland und Ausland das Ziel 
einer sinnvollen Verminderung der Milchanliefe­
rung zu erwarten ist. Der Geschäftsführer des 
Milchwirtschaftsfonds hat die ihm zur Verfügung 
stehenden Unterlagen für das nächste Wirtschafts­
jahr dem Bundesminister für Land- und Forstwirt­
schaft rechtzeitig bekanntzugeben. Der Bundesmi­
nister für Land- und Forstwirtschaft hat diese 
Unterlagen der Präsidentenkonferenz der Land­
wirtschaftskammern Österreichs so zeitgerecht zu 
übermitteln, daß dieser bis zur Anhörung minde­
stens drei volle Werktage zur Verfügung stehen. 
Die Prämienvorauszahlung ist vorn zuständigen 
Bearbeitungs- und Verarbeitungs betrieb für die 
vorn Lieferrücknahmebetrieb monatlich übernom­
menen Mengen bis zum Ende des auf die Über­
nahme folgenden Kalendermonates, höchstens 
jedoch bis zum Ausmaß der erklärten Lieferrück­
nahrnernenge zu leisten. Die Bearbeitungs- und 
Verarbeitungs betriebe haben die Milcherzeuger 
monatlich darüber zu informieren, welche Rest­
mengen der erklärten Lieferrücknahmemengen auf 
Grund der bisher erfolgten Übernahme von Milch 
und Erzeugnissen aus Milch vorn Lieferrücknahme­
betrieb für das jeweilige Wirtschaftsjahr noch ver­
bleiben. Die Bearbeitungs- und Verarbeitungs be­
triebe haben die für die Prämienvorauszahlung zu 
leistenden Beträge mit den Vorauszahlungen auf 
den allgemeinen Absatzförderungsbeitrag zu ver­
rechnen. Reichen diese Mittel für die Verrechnung 
nicht aus, sind die noch offenen Beträge mit den 
Vorauszahlungen auf den zusätzlichen Absatzför-. 
derungsbeitrag zu verrechnen und allenfalls dar­
über hinaus erforderliche Beträge rechtzeitig vorn 
Milchwirtschaftsfonds anzufordern. Bearbeitungs­
und Verarbeitungs betriebe, die Prämienvorauszah­
lungen durchführen, haben darüber Aufzeichnun­
gen zu führen und dem Milchwinschaftsfonds 
monatlich Meldung zu erstatten. Hinsichtlich der 
Verrechnung der Prämienvorauszahlung zwischen 
den Bearbeitungs- und Verarbeitungs betrieben und 
dem Milchwinschaftsfonds ist die BAO sinngemäß 
anzuwenden. 

(11) Nach Ablauf jedes Wirtschaftsjahres bemißt 
sich die Höhe der Lieferrücknahmeprämie nach 
dem tatsächlichen Ausmaß der gegenüber der Aus­
gangsmenge erfolgten Lieferrücknahme; sowohl 
die Prämienvorauszahlung als auch die Prämie ist 
aus Mitteln des allgemeinen Absatzförderungsbei­
trages (§ 70 Z 2) zu leisten. Der Bundesminister für 
Land- und Forstwirtschaft hat unter Anwendung 
der im Abs. 10 festgelegten Bestimmungen bis 
31. Mai für das am 1. Juli beginnende neue Wirt­
schaftsjahr durch Verordnung die Höhe der Liefer­
rücknahmeprämien in Groschen je Kilogramm 
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Milch für tatsächliche Lieferrücknahmemengen für 
die einzelnen Prämienstufen festzusetzen, wobei als 
höchste Prämienstufe für eine Lieferrücknahme­
menge eine solche von mehr als 10 vH möglich ist. 
Auf die Lieferrücknahmeprämie sind die für das 
jeweilige Winschaftsjahr geleisteten Prämienvor­
auszahluqgen anzurechnen. Ein sichzugunsten des 
Milcherzeugers ergebender Unterschiedsbetrag ist 
vom zuständigen Bearbeitungs- und Verarbeitungs­
betrieb mit schuldbefreiender Wirkung gemeinsam 
mit der Abrechnung nach § 80 Abs. 6 an jenen 
Milcherzeuger zU leisten, mit dem der Bearbei­
tungs- und Verarbeitungs betrieb zu diesem Zeit­
punkt eine Abrechnung für die vom Lieferrücknah­
mebetrieb übernommene Milch und Erzeugnisse 
aus Milch durchführt. Ein sich zu Lasten des 
Milcherzeugers ergebender Unterschiedsbetrag ist 
gegenüber dem Milchwinschaftsfonds gleichzeitig 
mit den Absatzförderungsbeiträgen für das jewei­
lige Winschaftsjahr fällig (§ 80 Abs. 1) und kann 
vom zuständigen Bearbeitungs- und Verarbeitungs­
betrieb gemeinsam mit der Abrechnung nach§ 80 
Abs. 6 zur ungeteilten Hand von jedem Milcher­
zeuger zurückgeforden werden, der für den Liefer­
rücknahmebetrieb eine Prämienvorauszahlung 
erhalten hat, sowie von deren Rechtsnachfolgern. 
Hinsichtlich der Verrechnung der Lieferrücknah­
meprämie zwischen den Bearbeitungs- und Verar­
beitungsbetrieben und dem Milchwinschaftsfonds 
gelten die §§ 80 Abs.4 und 5 und 82 sowie die 
BAO sinngemäß." 

9. In An. II hat der unter Z 83 angefühne § 75 
Abs. 6 zu lauten: 

,,(6) Von jedem milcherzeugenden Betrieb kön­
nen pro Winschaftsjahr Einzelrichtmengen oder 
Anteile "on Einzelrichtmengen im Höchstausmaß 
von insgesamt 5 004 kg erworben werden, höch­
stens jedoch im Umfang des vorhandenen Mißver­
hältnisses, aufgerundet auf die nächste zur Gänze 
durch zwölf teilbare Zahl. Die durch den Erwerb 
einer Einzelrichtmenge oder eines Anteiles einer 
Einzelrichtmenge entstehende Einzelrichtmenge 
eines milcherzeugenden Betriebes darf insgesamt 
70008 kg nicht übersteigen. Dabei ist eine Zusam­
menrechnung von Einzelrichtmengen gemäß § 73 
Abs. 1 und 2 a sowie eine Zusammenlegung von 
Einzelrichtmengen gemäß § 75 a zu berücksichti­
gen. Jede übenragene Einzelrichtmenge oder jeder 
übenragene Anteil einer Einzelrichtmenge muß 
eine zur Gänze durch zwölf teilbare Zahl sein. 
Wenn ein landwinschaftlicher-Betrieb ohne Einzel­
richtmenge von Todes wegen erworben wird oder 
an eine im § 75 a Abs. 1 Z 2 genannte Person auf 
Grund einer venraglichen Vereinbarung übergeben 
wird, so kann der Verfügungsberechtigte abwei­
chend vom ersten Satz binnen zwei Jahren ab die­
sem Erwerb Einzelrichtmengen oder Anteile von 
Einzelrichtmengen im Höchstausmaß von insge­
samt 10008 kg pro Winschaftsjahr erwerben, 
höchstens jedoch im Umfang des vorhandenen 

Mißverhältnisses, aufgerundet auf die nächste zur 
Gänze durch zwölf teilbare Zahl. Wenn ein land­
winschaftlicher Betrieb mit Einzelrichtmenge von 
Todes wegen erworben wird oder an eine im § 75 a 
Abs. 1 Z 2 genannte Person auf Grund einer ver­
traglichen Vereinbarung übergeben wird, so kann 
der Verfügungsberechtigte abweichend vom ersten 
Satz in dem auf den Erwerb folgenden Jahr eine 
Einzelrichtmenge oder einen Anteil einer Einzel­
richtmenge im Höchstausmaß von insgesamt 
10008 kg erwerben, höchstens jedoch im Umfang 
des vorhandenen Mißverhältnisses, aufgerundet auf 
die nächste zur Gänze durch zwölf teilbare Zahl. 
Die übrigen Voraussetzungen für den Erwerb von 
Einzelrichtmengen oder von Anteilen von Einzel­
richtmengen gelten in diesen Fällen.sinngemäß." 

10. In An. II hat der unter Z 84 angefühne 
§ 75 a Abs. 1 zu lauten: 

,,(1) Die Einzelrichtmenge geht über Antrag in 
folgenden Fällen zur Gänze oder teilweise auf 
einen anderen Betrieb über: 

1. bei Verehelichung von über zwei oder meh­
rere landwinschaftliche Betriebe mit Einzel­
richtmenge Verfügungsberechtigten; 

2. bei venraglich vereinbaner Übergabe eines 
weiteren landwirtschaftlichen Betriebes mit 
Einzelrichtmenge an einen der nachfolgend 
aufgezählten Übernehmer oder an diesen und 
seinen Ehegatten oder an seinen Ehegatten. 
Übernehmer im vorstehenden Sinne sind Ver­
wandte oder Verschwägene in gerader Linie, 
Wahlkinder sowie Geschwister oder Ehegat­
ten von Geschwistern des bisherigen Betriebs­
inhabers; 

3. bei Erwerb eines weiteren landwinschaftli­
chen Betriebes .mit Einzelrichtmenge von 
Todes wegen." 

11. In An. II hat der unter Z 84 angefühne 
§ 75 a Abs. 6 und 7 zu lauten: 

,,(6) Jede Übenragung von Einzelrichtmengen, 
die die Voraussetzungen der Abs. 1 bis 5 nicht 
erfüllt, ist unwirksam. 

(7) Übenragungen von Einzelrichtmengen erfol­
gen auf Dauer zugunsten des übernehmenden land­
winschaftlichen Betriebes, sofern nicht bei Antrag­
steIlung angegeben wurde, daß bei späterer Auftei­
lung des Verfügungsrechtes über die in Betracht 
kommenden landwinschaftlichen Betriebe die 
zusammengelegten Einzelrichtmengen wieder dem 
jeweiligen Verfügungsberechtigten über diese 
Betriebe zustehen sollen." 

12. An. V Abs. 3 ist folgender Satz anzufügen: 

"Soll dabei nach Übenragung der Einzelrichtmen­
gen oder von Anteilen von Einzelrichtmengen die 
Einzelrichtmenge des Erwerbers ein Ausmaß von 
140 000 kg überschreiten, ist der beabsichtigte 
Erwerb dem Milchwinschaftsfonds vor dessen 
Durchführung anzuzeigen und von der Regional-' 
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kommission (§ 56 Abs. 6 in der Fassung dieses Bun­
desgesetzes) zu prüfen, ob die Voraussetzungen für 
den Erwerb dieser Einzelrichtmengen oder Anteile 
von Einzelrichtmengen erfüllt sind." 

13. Art. V Abs. 6 ist folgender Satz anzufügen: 
"Für landwirtschaftliche Betriebe, die im Wirt­
schaftsjahr 1987/88 an der freiwilligen Lieferrück­
nahme teilgenommen haben, gilt bei der AntragsteI­
lung nach dem 30. Juni 1988 als Bemessungsgrund­
lage die im Wirtschaftsjahr 1986/87 innerhalb der 
Einzelrichtmenge gelieferte und gemäß § 16 ver­
rechnete Milchmenge, höchstens jedoch die im 
Zeitpunkt der Übernahme durch den Fon9s zuste­
hende Einzelrichtmenge, wenn der Verfügungsbe­
rechtigte diese von § 75 Abs. 4 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBI. Nr. 183/1986 abweichende 

, Bemessungsgrundlage beantragt." 

14. In Art. V ist folgender Abs. 8 anzufügen: 
,,(8) § 75 in der Fassung des Marktordnungsge­

setzes 1985, BGBI. Nr.210, in der Fassung des 
Art. IV Abs.2 aer Marktordnungsgesett.-Novelle 
1985, BGBI. Nr.291, und desArt.1II Abs.6 der 
Marktordnungsgesetz-Novelle 1986, BGBI. 
Nr. 183, ist auf landwirtschaftliche Betriebe, sofern 
die Lieferung von Milch und Erzeugnissen aus 
Milch vor dem 1. Juli 1988 wieder aufgenommen 
wurde, bis 1. Juli 1990 weiter anzuwenden." 

15. Art. X Abs. 4 hat zu lauten: 

,,(4) Für die Erhebung von Ausgleichsbeiträgen 
. gemäß § 33 in der Fassung des Marktordnungsge­
setzes 1985, BGBI. Nr. 210, sowie für die Gewäh­
rung von Zuschüssen gemäß dieser Bestimmung 
und für die Erhebung des Mühlenbeitrages gemäß 
§ 52 a in der Fassung der 2. Marktordnungsgesetz­
Novelle 1986, BGBI. Nr. 208, ist die vor dem 1. Juli 
1988 geltende Rechtslage gemäß dem Marktord­
nungsgesetz weiterhin anzuwenden. Für die nach 
dem 30. Juni 1988 eingegangenen Einnahmen aus 
dem Mühlenbeitrag gilt § 53 in der Fassung der 
Bundesgesetze BGBI. Nr. 208/1986, 557/1986 und 
324/1987 sowie des Art. 11 dieses Bundesgesetzes. 
Allfällige Fehlbeträge aus dem Aufkommen der 
vorgenannten Ausgleichsbeiträge sind aus dem Auf­
kommen des Transportausgleichsbeitrags gemäß 
§ 33 in der Fassung des Art. 11 dieses Bundesgeset­
zes zu bedecken; Überschüsse aus dem Aufkom­
men dieser Ausgleichsbeiträge sowie des Aus­
gleichsbeitrages gemäß § 34 in der Fassung des 
Art. 11 dieses Bundesgesetzes sind für Transportko­
stenvergütungen gemäß § 33 in der Fassung des 
Art. 11 dieses Bundesgesetzes zu verwenden. Dies 
ist bei der nächsten Festsetzung der Transportaus­
gleichsbeiträge gemäß § 33 in der genannten Fas­
sung zu berücksichtigen." 
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